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Kapitel I: Verhältnis von nationalem Recht und 
Unionsrecht 

Fall 1: Unmittelbare Anwendbarkeit von  
primärem Unionsrecht 

Sachverhalt (fiktiv): 
Ein deutsches Transportunternehmen führt aus Italien ein Pharmazeutikum in die 
Bundesrepublik ein. Bei der Einfuhr werden von der deutschen zuständigen Be-
hörde gemäß dem nationalen Recht Einfuhrzölle auf die Pharmaprodukte erhoben. 
Nach erfolgloser Beschwerde gegen den Zollbescheid erhebt das Unternehmen 
Klage beim zuständigen deutschen Gericht. Das Unternehmen beruft sich darauf, 
dass die Einfuhrzölle nicht mit Art. 30 AEUV (AEUV ist die Abkürzung für Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union [lesen!]) vereinbar seien.  

Frage: Darf sich das Unternehmen vor dem nationalen Gericht auf Normen 
aus dem Unionsrecht berufen? 
 

I. Rechtslage seit dem Inkrafttreten 
des Reformvertrags von Lissa-
bon 

Seit dem Inkrafttreten des Reformver-
trags von Lissabon (kurz: Lissabonver-
trag) am 01.12.2009 haben sich einige 
wichtige Änderungen im EU-Recht 
ergeben. Zunächst wurde die Europäi-
sche Gemeinschaft aufgelöst. Die Eu-
ropäische Union ist die Rechtsnachfol-
gerin der Europäischen Gemeinschaft, 
vgl. Art. 1 III S. 3 EUV. Man spricht 
demnach auch nicht mehr von Ge-
meinschaftsrecht, sondern von Unions-
recht. Grundlage des Unionsrechts sind 
der Vertrag über die Europäische Union 
(EUV) und der Vertrag über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), vgl. Art. 1 III S. 1 EUV. Diese 
beiden Verträge sowie das von der 
Europäischen Union erlassene Sekun-
därrecht sind neben der Europäischen 
Grundrechtecharta der Prüfungsgegen-
stand des Europarechts.  

II. Rechtsquellen des Unionsrechts 

Die Rechtsquellen des Unionsrechts 
werden hauptsächlich nach primärem 
und sekundärem Unionsrecht unter-
schieden. Darüber hinaus gibt es auch 
noch die völkerrechtlichen Verträge der 
Union und das Völkergewohnheits-
recht. Die Normen des Unionsrechts 
sind sowohl untereinander als auch im 
Verhältnis zu den Normen des nationa-
len Rechts der Mitgliedstaaten in einem 
Rangverhältnis geordnet. 

1. Primärrecht 

Zum Primärrecht gehören die Verträge, 
das heißt der EUV und der AEUV, 
sowie der Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft (EA) 
samt ihrer Anhänge und Protokolle. 
Während der EUV die Funktion und die 
Strukturen der EU erklärt, enthält der 
AEUV konkrete Angaben zu den Befug-
nissen und den Handlungsweisen der 
Unionsorgane. 
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Außerdem gehören zum Primärrecht 
die allgemeinen Rechtsgrundsätze, das 
Gewohnheitsrecht und die Unions-
grundrechte aus der Europäischen 
Grundrechtecharta (EGRCh).  

Anmerkung: Merke: Primärrecht = 
EUV, AEUV, EGRCh und allgemeine 
Rechtsgrundsätze! 

2. Sekundärrecht 

Das Sekundärrecht lässt sich dem 
Katalog des Art. 288 AEUV entnehmen.  
Das Sekundärrecht wird von den Ge-
setzgebungsorganen der Union erlas-
sen. Da die Union aber nicht selbst die 
Kompetenz-Kompetenz besitzt, können 
die Gesetzgebungsorgane der Union 
nur handeln, wenn die Mitgliedstaaten 
in den Verträgen einzelne Bereiche 
ihrer Gesetzgebungskompetenzen auf 
die Union übertragen haben - so ge-
nanntes Prinzip der begrenzten Ein-
zelermächtigung, vgl. Art. 5 I, II EUV. 
Das Sekundärrecht besteht aus Ver-
ordnungen, die unmittelbar für den 
einzelnen Unionsbürger gelten 
(Art. 288 II AEUV), aus Richtlinien, die 
sich an die Mitgliedstaaten richten und 
der Umsetzung bedürfen (Art. 288 III 
AEUV) und aus Beschlüssen 
(Art. 288 IV AEUV). Die in Art. 288 V 
AEUV aufgeführten Empfehlungen und 
Stellungnahmen sind nicht rechtsver-
bindlich.1 

Anmerkung: Merke: Sekundärrecht = 
Art. 288 AEUV: Verordnungen, Richtli-
nien und Beschlüsse sind rechtsver-
bindlich. 

                                                           
1  Darüber hinaus gibt es noch das (im Pflichtfach 

kaum relevante) Tertiärrecht. Von diesem wird 
gesprochen, wenn beispielsweise die Kommis-
sion von den Gesetzgebungsorganen (Parla-
ment und Rat) zum Erlass von Rechtsakten 
ermächtigt wird. 

III. Rangordnung innerhalb des Uni-
onsrechts – „Normenhierarchie“ 

Um Kollisionen der Normen untereinan-
der auflösen zu können, ist auch das 
Unionsrecht durch das Prinzip der 
Normabstufung geordnet. Diese Ein-
ordnung ist unter dem Stichwort der 
unionsrechtlichen Normenhierarchie 
bekannt.  

1. An der Spitze der unionsrechtli-
chen Normenhierarchie stehen die 
Normen des Primärrechts (EUV, 
AEUV, EGRCh, allgemeine Rechts-
grundsätze). 
Sie gehen allen anderen Normen vor, 
sind aber untereinander als gleichran-
gig einzustufen.  

2. Die von der Union abgeschlossenen 
völkerrechtlichen Verträge sind nach 
ständiger EuGH-Rechtsprechung integ-
rierender Bestandteil des Unionsrechts. 
Sie stehen in der Hierarchie zwischen 
Primär- und Sekundärrecht.  

3. Den untersten Rangplatz nimmt 
das Sekundärrecht ein. Es ist an den 
beiden oberen Normenstufen zu mes-
sen.  

hemmer-Methode: Merke: Sekundär-
recht muss mit den Unionsgrund-
rechten und dem Primärrecht über-
einstimmen.  

IV. Gliederung 

Fallfrage: Darf sich das Unternehmen 
vor dem nationalen Gericht auf Normen 
aus dem Unionsrecht berufen? 

Unmittelbare Anwendbarkeit von 
Primärrecht 
Eine Bestimmung des AEUV (= Primär- 
recht) ist dann unmittelbar anwendbar, 
wenn sie 
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1. rechtlich vollkommen ist, 
 d.h. klar und hinreichend genau 

formuliert ist, 
2. inhaltlich unbedingt ist,  
 d.h. kein Vorbehalt oder zeitlicher 

Aufschub, nicht von weiteren 
Rechtsakten abhängig, 

3. den Mitgliedstaaten Handlungs- 
oder Unterlassungspflichten auf-
erlegt. 

V. Lösung 

Unmittelbare Anwendbarkeit2 

Zu klären ist, ob sich das deutsche 
Unternehmen im Verfahren vor einem 
nationalen Gericht auf Art. 30 AEUV als 
Norm des Unionsrechts berufen darf. 
Dies ist nur möglich, wenn Art. 30 
AEUV als Norm des AEU-Vertrages in 
einem Mitgliedstaat unmittelbar, d.h. 
ohne weiteren Umsetzungsakt, Anwen-
dung findet. 

1. Primärrecht grundsätzlich inner-
staatlich anwendbar 

Der AEUV und der EUV sind völker-
rechtliche Verträge, die zwischen den 
Mitgliedstaaten der EU geschlossen 
wurden. Diese Verträge gelten grund-
sätzlich nur für Staaten und nicht für 
Individuen. Daher ist fraglich, ob sich 
das Transportunternehmen auf Normen 
aus dem AEUV berufen kann. 
Die EU ist aber eine supranationale 
zwischenstaatliche Einrichtung.3  

                                                           
2  Unmittelbare Wirkung, Geltung und Anwend-

barkeit werden überwiegend synonym verwen-
det.   

3  BVerfG, NJW 1993, 3047 (3051)  
= jurisbyhemmer (Wenn dieses Logo hinter 
einer Fundstelle abgedruckt wird, finden Sie 
die Entscheidung online unter „juris by hem-
mer“: www.hemmer.de). 

Das bedeutet, dass die Gründungsver-
träge (Primärrecht) und die auf ihrer 
Grundlage erlassenen Rechtsakte 
(Sekundärrecht) im Unterschied zu den 
Rechtsnormen herkömmlicher interna-
tionaler Organisationen eine eigene 
Rechtsordnung darstellen, 4 die der 
nationalen Rechtsordnung sogar vor-
rangig sind. Diese Besonderheit unter-
scheidet das Europarecht vom her-
kömmlichen Völkerrecht.  
Der Grund für die Supranationalität der 
EU liegt darin, dass die Mitgliedstaaten 
Teile ihrer Hoheitsgewalt auf die 
Union übertragen haben, sodass die 
Union nunmehr in diesen Bereichen 
Gesetzgebungskompetenz besitzt und 
eine von den Mitgliedstaaten ver-
schiedene, eigene, supranationale, 
öffentliche Gewalt innehat.5  
Die Rechtsgrundlage für die Übertra-
gung solcher Hoheitsrechte ist für die 
Bundesrepublik Art. 23 I S. 2 GG.  
Der EuGH und das BVerfG begründen 
die innerstaatliche Anwendbarkeit des 
Unionsrechts auf unterschiedliche Art 
und Weise: 
a) Der EuGH entnimmt die unmittelbare 
innerstaatliche Anwendbarkeit des 
Unionsrechts der Unionsrechtsordnung 
an sich, die er als eine „neue Rechts-
ordnung des Völkerrechts“ bezeichnet, 
deren Rechtssubjekte neben den Mit-
gliedstaaten auch die einzelnen Uni-
onsbürger sind (sog. europarechtlicher 
Ansatz).6  
Als Begründung zieht der EuGH haupt-
sächlich die Übertragung einzelner 
Hoheitsrechte von den Mitgliedstaaten 
auf die Union heran.  

                                                           
4  EuGH, Rs. 6/64 („Costa/Enel“); Slg. 1964, 

1251 (1269 f.); BVerfGE 22, 293 (296); 31, 
145 (173) = jurisbyhemmer.  

5  BVerfGE 22, 293 (296) = jurisbyhemmer. 
6  EuGH, Rs. 26/62 („Van Gend & Loos“); 

Slg. 1963, 1 ff.   
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b) Das BVerfG verbindet den inner-
staatlichen Geltungsgrund und die 
Möglichkeit einer unmittelbaren, inner-
staatlichen Anwendbarkeit des Unions-
rechts mit dem innerstaatlichen 
Rechtsanwendungsbefehl der Zu-
stimmungsgesetze zu den Unionsver-
trägen.  
Diesen Rechtsanwendungsbefehl ent-
nimmt es Art. 23 I S. 2 GG (Vollzugs-
theorie).7 

c) Nach beiden Ansichten muss das 
Unionsrecht in den einzelnen Mitglied-
staaten anwendbar sein.8  

2. Voraussetzungen der unmittelba-
ren Anwendbarkeit von Primär-
recht 

Bislang wurde festgestellt, dass die 
Normen des Unionsrechts grundsätz-
lich innerstaatliche Anwendung finden 
müssen. Nicht alle Normen des Unions-
rechts, insbesondere des AEUV-Vertra-
ges, jedoch sind so beschaffen, dass 
sie unmittelbar (direkt) angewendet 
werden können. Oftmals sind die Vor-
schriften des AEUV nur Verfahrensre-
geln (bspw. im Gesetzgebungsverfah-
ren) oder Kompetenzzuweisungen, auf 
die sich der Bürger nicht berufen kann. 
Der EuGH stellte daher zusätzliche 
Kriterien auf, die erfüllt sein müssen, 
damit sich der einzelne Bürger auf 
Normen aus dem AEUV berufen kann. 
Diese Kriterien fordern wie folgt: 

a) Die Bestimmung muss rechtlich 
vollkommen sein 

Zunächst einmal muss die Bestimmung 
klar und hinreichend genau formuliert 
sein, sodass sie ohne jede weitere 
Konkretisierung anwendbar ist. Art. 30 
                                                           
7  BVerfGE 31, 145 (173 ff.) = jurisbyhemmer; 

73, 339 (374 f.) = jurisbyhemmer. 
8  Dabei vertritt der EuGH die pragmatischere, 

der BGH die dogmatischere Ansicht.  

AEUV ist eine Kernbestimmung der 
einheitlichen Zollunion. 
Der Wortlaut der Vorschrift verbietet 
klar Ein- und Ausfuhrzölle sowie Abga-
ben gleicher Wirkung zwischen Mit-
gliedstaaten und bedarf keiner weiteren 
Erklärung oder Konkretisierung. Art. 30 
AEUV ist hinreichend genau. 

b) Die Bestimmung muss inhaltlich 
unbedingt sein 

Die Bestimmung darf mit keinem Vor-
behalt oder zeitlichen Aufschub verse-
hen sein. Insbesondere darf ihre An-
wendbarkeit nicht von weiteren 
Rechtsakten der Union oder der Mit-
gliedstaaten abhängig sein.  
Art. 30 AEUV ist keiner Bedingung 
unterworfen und ohne weiteren Ausfüh-
rungsakt anwendbar und erfüllt daher 
auch diese Anforderung. 

c) Den Mitgliedstaaten müssen 
durch die Vorschrift Handlungs- 
oder Unterlassungspflichten auf-
erlegt sein 

Nur in diesen Fällen bekommt der 
Bürger die Auswirkungen des gemein-
samen Marktes unmittelbar zu spüren. 
Art. 30 AEUV verbietet den Mitglied-
staaten das Erheben von Ein- und 
Ausfuhrzöllen und begründet damit 
eine konkrete Unterlassungspflicht. 
Somit wäre auch die letzte vom EuGH 
geforderte Voraussetzung der unmittel-
baren Anwendbarkeit des Art. 30 AEUV 
erfüllt.  

d) Ergebnis 

Art. 30 AEUV ist rechtlich vollkommen, 
inhaltlich unbedingt und legt den Mit-
gliedstaaten bestimmte Unterlassungs-
pflichten auf. Mithin sind die vom EuGH 
aufgestellten Kriterien für eine unmittel-
bare Anwendbarkeit erfüllt.  
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Das deutsche Transportunternehmen 
kann sich daher vor dem zuständigen 
deutschen Gericht auf die Vorschrift 
aus dem Unionsrecht berufen.  

VI. Zusammenfassung 

 Das gesamte Unionsrecht stellt 
aufgrund seiner Supranationalität 
eine eigene Rechtsordnung dar, 
deren Bestimmungen in den Mit-
gliedstaaten grundsätzlich An-
wendung finden.  

 Damit sich der einzelne Bürger auf 
Primärrecht berufen kann, müssen 
als Voraussetzung der unmittelba-
ren Anwendbarkeit die Normen des 
Primärrechts rechtlich voll-
kommen und inhaltlich bestimmt 
sein, sowie den Mitgliedstaaten 
konkrete Handlungs- bzw. Unter-
lassungspflichten auferlegen.  

 Mittlerweile ist für die wichtigsten 
Normen des AEUV die unmittel-
bare Anwendbarkeit anerkannt, 
insbesondere sind die Grundfrei-
heiten unmittelbar anwendbar. 
Auch die Grundrechte der EGRCh 
sind unmittelbar anwendbar, wenn 
die Unionsorgane oder die Mit-
gliedstaaten Unionsrecht vollzie-
hen, vgl. Art. 51 I S. 1 EGRCh 
i.V.m. Art. 6 EUV. 

Sound: Bei Erfüllung der Vorausset-
zungen einer unmittelbaren Anwend-
barkeit kann sich der einzelne Unions-
bürger (auch vor nationalen Gerichten) 
auf die Normen des AEUV (Primär-
recht) berufen. Dies gilt insbesondere 
für alle Grundfreiheiten. 

 

 

 

VII. Zur Vertiefung  

 Rechtsquellen des Unionsrechts: Hemmer/Wüst, Europarecht, Rn. 50 ff.  
 
 
 




